
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


 
Seite  / 
Web: 
E-Mail: 
Tel:
Fax:
©  LRA DEG
SVADV
LANDRATSAMT 
..\..\Wappen 03-04-04_only.jpg
DEGGENDORF
Tel
E-Mail 
A-L
N-Z
Fax
Bildung und Teilhabe - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
Bestätigung der Schule / Kindertagesstätte / Kindertagespflege
(vom Antragsteller/Antragstellerin auszufüllen) 
Hinweise auf der letzten Seite beachten!
Wohngeldnummer
Name, Vorname 
(der Antragstellerin/des Antragstellers)
Straße, Hausnr.
PLZ und Wohnort
Angaben zum Schüler/zur Schülerin/zum Kind:
Angaben zum Mittagessen:
Der Schüler/die Schülerin/das Kind ist im Schuljahr                          an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung angemeldet. Das Essen wird                     mal wöchentlich angeboten. Im Schuljahr                      wird Essen an                      Tagen angeboten. 
O.g. Schüler nimmt an                     Tagen wöchentlich und damit an                     Tagen im Schuljahr Teil.
Preis des Mittagessens
Name Anschrift des Anbieters
 
( v o n   d e r   S c h u l e   a u s z u f ü l l e n )
> Festsetzung des Preises vom Essensanbieter in Kopie beifügen
Die Leistung soll überwiesen werden an (Leistungsanbieter):
(Überweisungen können nicht an den Antragsteller/Antragstellerin erfolgen!)
Hinweis: Voraussetzung ist, dass das Mittagessen in der Verantwortung der Einrichtung (wenn die Mittagsverpflegung von der Schule/Kindertagesstätte/Kindertagespflege zumindest befürwortet wird und sie sich deshalb organisatorisch darauf eingerichtet hat) angeboten, gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird. Belegte Brötchen und kleinere Mahlzeiten, die z . B. an Kiosken auf dem Gelände der Einrichtung verkauft werden, gehören nicht dazu.
Mittagsverpflegung
 
Seit dem 1. Januar 2011 erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene neben der Zahlung des monatlichen Wohngeldes und Kinderzuschlags sowie der Grundsicherung nach SGB II und SGB XII auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Hierzu zählt auch die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen.
 
Wer bekommt diese Leistung?
·    Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wenn sie jünger als 25 Jahre sind. Berufsschüler, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen.
·     Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird.
 
Welche Leistung wird erbracht?
Erbracht werden die tatsächlich anfallenden Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung.  Verpflegung, die am Kiosk gekauft werden kann (z. B. belegte Brötchen), wird nicht bezuschusst.
 
Wie funktioniert das?
Den Zuschuss zur Mittagsverpflegung müssen Sie für jedes Kind gesondert beim Landratsamt Deggendorf bzw. Jobcenter Landkreis Deggendorf beantragen. Er wird nur erbracht, wenn die Schule oder Kindertageseinrichtung ein gemeinschaftliches Mittagessen anbietet und Ihr Kind daran teilnimmt. Mit der Antragstellung ist die Bestätigung zur Mittagsverpflegung oder ein anderer geeigneter Nachweis vorzulegen. Der Nachweis muss den Namen des Kindes, den Namen der Schule bzw. Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege mit Bankverbindung, die Anzahl der Essen mit dem Preis und den Zeitraum enthalten, für den das Kind angemeldet ist.
 
Die Bewilligungsstelle wird die Leistungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für Ihr Kind zusagen und mit dem Essensanbieter die Abrechnung der Kosten vornehmen.
 
 
 
  
Auskünfte für Bezieher von Kindergeldzuschlag und Wohngeld:Landratsamt Deggendorf - Wohngeldstelle -, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf 
Telefon: 0991/3100-282 (A - L), 0991/3100-289 (M - Z), Fax: 0991/3100-41-326E-Mail: wohngeldstelle@lra-deg.bayern.de
 
Auskünfte für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Grundsicherung): 
Jobcenter Landkreis Deggendorf, Hindenburgstraße 32, 94469 DeggendorfTelefon: (0180) 100263251 750, Fax: (0991) 3101 166E-Mail: Jobcenter-LK-Deggendorf@jobcenter-ge.de
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